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Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag (85/ A) . der Abgeordneten 
Dr. Schwimmer und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz über die weitgehende Abschaf-

fung der Ruhensbestimmungen . 

Die Abgeordneten Dr. Schwimmer, Dr. Lichal, 
Steinbauer und Genossen haben am 28. März 1984 
den gegenständlichen Antrag im Nationalrat ein­
gebracht und wie folgt begründet: 

"Ziel dieses Antrages ist es, die Ruhensbestim­
mungen auf Pensions ansprüche aus dem Versiche­
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit bei den 
unselbständig Erwerbstätigen bzw. auf Erwerbsun­
fähigkeitspensionen bei den Selbständigen zu 
beschränken. Das bedeutet eine weitgehende 
Abschaffung der Ruhensbestimmungen. 

Neben Witwen, die wegen der niedrigen Wit­
wenpension auf eine Erwerbstätigkeit angewiesen 
sind (im ASVG rund zwei Drittel aller Ruhensfälle) 
sind von Ruhensbestimmungen hauptsächlich ent­
weder typische Nebenbeschäftigungen, durch 
deren Aufgabe. keine Vollarbeitsplätze geschaffen 
würden, betroffen oder nicht ersetzbare persönli­
che, künstl~rische, wissenschaftliche, medizinische 
oder andere geistige Leistungen. Ein Arheitsverlust 
in diesem Bereich schafft daher keine Arbeitsplätze, 
sondern würde zum Verlust weiterer Arbeitsplätze 
führen, weil Wertschöpfung verhindert wird. 

Die ältere Generation im Ruhestand, die teil­
weise weiterarbeiten will, hat ein Recht darauf und 
die Gesellschaft hat ein Interesse daran, daß diese 
ihre Erfahrung weiterhin zur Verfügung stellen. 

Die Österreichische Volkspartei vertritt die Auf­
fassung, daß diejenigen, die Mehrleistungen erbrin­
gen, dafür nicht bestraft werden dürfen, sondern 
ihnen vielmehr Anerkennung gebührt. Die zusätzli­
che Arbeitsleistung eines Pensionisten führt nicht 
nur zu einem liöheren Einkommen, sondern auch 
zu einer größeren Steuerleistung und zur weiteren 
Beitragszahlung in der Sozialversicherung. Die 

Verschärfung von Ruhensbestimmungen ist daher 
weder arbeitsmarktpolitisch noch finanziell interes­
sant. 

Was aber bleibt; ist, daß arbeitswillige Menschen 
in die Schwarzarbeit getrieben werden. 

Ein weiterer Aspekt, der für den Abbau der 
Ruhensbestimmungen spricht, ist die Tatsache, daß 
durch eine freiwillige Beschäftigung im Ruhestand 
für viele ältere Menschen der immer wieder fest­
stellbare Pensionsschock gemindert werden könnte. 

Aus den angeführten Argumenten,ergibt sich für 
die Österreichische Volkspartei die logische Konse­
quenz, daß die Gleichbehandlung von ASVG- und 
Beamtenpensionisten nicht durch eine von der 
SOZialistischen Koalitionsregierung angestrebte 
Ausdehnung der Ruhensbestimmungen auf die 
Beamten erfolgen dürfe, sondern nur über den 
Abbau der bestehenden Ruhensbestimmungen sinn­
voll ist. Statt mehr Beschränkungen und Arbeitsver­
boten sollte es mehr Gestaltungsmöglichkeiten und 
damit mehr .. Freiheit geben. 

Für die Österreichische Volkspartei unverständ­
lich ist in diesem Zusammenhang die totale Mei­
nungsumkehr bei der FPÖ. Haben noch 1971 ÖVP 
und FPÖ zur Zeit der sozialistischen Minderheits­
regierung gemeinsam eine Lockerung der Ruhens­
bestimmungen im Nationalrat beschlossen -
damals erklärte der FPÖ-Sozialsprecher Melter: 
"Wir Freiheitlichen waren die Vorkämpfer für die 
Abschaffung der Ruhensbestimmungen" -, ist 
man nun in der FPÖ auch in dieser Frage umgefal­
len." 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den Initia­
tivantrag in seiner Sitzung am 26. April 1984 in 
Verhandlung genommen. Als Berichterstatter für 
den Ausschuß fungierte der Abgeordnete Dr. 
P u n t i garn. Zum Gegenstande sprachen ferner 
die Abgeordneten Dr. . Ve sei s ky, Dr. 
S c h w i m m e r, Dr. Helene Par t i k - P abi e, 
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Dr. Li c hai, Pr e eh t1, Ingrid Ti eh y -
Sc h r ed e r, Ba y r, Gabrielle T r a x 1 e r, Maria 
S t a n g 1 und Dr.· N 0 w 0 t n y sowie der Bundes­
minister für soziale Verwaltung D a 11 i n ger. 

Bei der Abstimmung fand der gegenständliche 
Initiativantrag nicht die Zustimmung der Aus­
schußmehrheit. 

GabrieUe T raxler 
Berichterstatter 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde Frau 
Abgeordnete Gabrielle T r a x I e r gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt somit der 
Finanz- und Budgetausschuß den An t rag, der 
Nationalrat wolle diesen Bericht zur Kenntnis neh­
men. 

Wien, 1984 04 26 

Mühlbacber 
Obmann, 

\ 
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